
An das

Landratsamt Kelheim
Komm unale Abfallwirtschaft
Postfach 14 62

93303 Kelheim

ghÊin*|,'î''
Für Rückfragen:
Kommunale Abfallwirtschaft
Tel: 09441 / 207-I5L5

0944L / 207-L5L3
0944L / 207-r5L2

Faxt A9441/207-155O

Antrag auf Gebtihrenermäßigung für Grundstücke, die nur von e¡ner Person
bewohnt werden.

I

Straße / Hausnummer Mandatsreferenz-Nr

für das Grundstück:

Name Vorname

Straße / Hausnummer

Wohnort

Eigentümer des Grundstücks ist:

1. lch versichere, dass das Grundstück nur von einer Person bewohnt ist bzw. nur eine Person seinen Wohnsitz

auf dem o.a. Grundstück gemeldet hat.

2. lch versichere, dass ein Zusammenschluss mit einem direkten Nachbarn nicht möglich ist.

3. Anderungen an Ermäßigungstatbeständen teile ich unaufgefordert mit.

Ort, Datum Unterschrift der Grundstückseigentümer bzw. Bevollmächtigten

Be¡ Rf¡cKragen wonden S¡B s¡ch b¡tte an

Herr / Frau: Telefon:

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!!! >>>
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Nach g 4 Abs. 7 der Gebfihrensatzung für die öffentliche Abfallbeseitigung im Landkreis Kelheim wird die Gebühr für 80 I

Restmüllgefäße bei anschlusspflichtigen Grundstücken, die nur von einer Person bewohnt werden, und ein Zusammenschluss mit
einem Nachbam nicht möglich ist, auf Antrag ermäßigt.

Die Entscheidung tlber die Ermäßigung ftlr Grundstücke, die nur von einer Person bewohnt werden, obliegt dem
Landkreis Kelheim. Dem Antrag kann nicht stattgegeben werden, wenn ein Zusammenschluss mit einem Nachbarn
möglich ist.
Die Ermäßigung kann nur für Nutzer von 80 l-Restmtlllgefäßen gewährt werden.

Weitere lnformationen, die jeweiligen SaEungen, sowie lhren percönlichen Kalender mit allen Abfuhrterminen
(interaktiver MÍil lkalender) finden Sie unter www.landkreis'kelheim.de
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